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Honorarberater  

 
 

Was ist unter der Bezeichnung zu verstehen?  
Honorarberater sind eine von Produktanbietern unabhängige Beratergruppe. Die Bezahlung eines 

Honorarberaters erfolgt ausschließlich durch Sie als Kunden. Honorarberater können Ihnen prin-

zipiell die gesamte Breite an Finanzprodukten anbieten. In der Praxis kommt es häufig vor, dass 

sich die Berater auf bestimmte Bereiche (Versicherung, Anlageberatung etc.) beschränken. Teil-

weise dürfen sie aufgrund ihrer jeweiligen Zulassung auch nur zu bestimmten Produktarten Bera-

tungen anbieten. Honorarberater dürfen keine Provisionen annehmen und müssen Sie vor der Be-

ratung darüber informieren, dass die Beratung als „Honorarberatung“ durchgeführt wird und Sie 

diese bezahlen müssen. Die Konditionen der Bezahlung müssen mit Ihnen vereinbart werden. Im 

Gegensatz zu allen anderen Formen der Finanzberatung, wie Makler, Strukturvertrieb, Banker usw. 

sind Honorarberater wirtschaftlich nicht davon abhängig, ob sie Ihnen am Ende eines Bera-

tungsgesprächs ein Produkt verkaufen bzw. vermittelt haben.  

Wie läuft die Beratung oder Vermittlung ab?  
Honorarberatungen können sowohl als Anlage-, Finanzanlage-, Versicherungs- oder Kreditberatung 

durchgeführt werden. In der Praxis werden Honorar-Kreditberatungen kaum durchgeführt. Nur Ho-

norar-Anlageberater dürfen Sie auch über das Wertpapiergeschäft in Form von Aktien beraten, Ho-

norar-Finanzanlagenberater dürfen das nicht. Versicherungsberater beraten nur über Versicherun-

gen. Ihnen allen ist jedoch gemein, dass sie keine Abschlussprovisionen von den Anbietern an-

nehmen dürfen. Sind bestimmte Finanzprodukte nur mit eingepreisten Provisionen erhältlich, müs-
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sen Honorarberater diese Provisionen in voller Höhe und unverzüglich an Sie als Kunden weiterlei-

ten. Die Bezahlung der Honorarberater erfolgt ausschließlich durch Sie als beratenem Kunden.  

Sie können zur Honorarberatung ins Büro des Beraters oder der Beraterin gehen oder sie erfolgt bei 

Ihnen zu Hause. Ebenso ist die Beratung per Telefon oder Email möglich, meistens nach einem 

persönlichen Erstgespräch. Je nachdem, ob Honorarberater das gesamte Spektrum der Fi-

nanzanlagen abdecken oder nur Teilbereiche, kann sich die Analyse Ihrer finanziellen Situation 

auch auf diese Teilbereiche beschränken. Auch bei Beratern, die Sie zu allen Themen beraten könn-

ten, ist es normalerweise möglich, dass Sie sich zu einem speziellen für Sie wichtigen Thema bera-

ten lassen.  

Während bei der „Honorar-Anlageberatung“ insbesondere auch zu Wertpapieren in Form von Aktien 

beraten werden kann, beraten Sie „Honorar-Finanzanlagenberater“ u. a. zu Investment-

fondsanteilen, Unternehmensbeteiligungen bzw. geschlossenen Fonds, dem Erwerb von Ge-

nussrechten und weiteren Anlageformen.  

Honorar-Finanzanlagenberater können ihre Tätigkeit und die entsprechende gewerberechtliche 

Registrierung auch auf einzelne dieser Finanzprodukte begrenzen. Die auf Honorarbasis tätigen 

Anlage- und Finanzanlagenberater dürfen keine Abschlussprovisionen von Anbietern annehmen. 

Werden Finanzprodukte vermittelt, die dennoch Provisionen beinhalten, müssen diese Provisionen 

direkt an Sie als Kunde weitergeleitet werden.  

Für beide Arten der Honorarberatung gilt: Hält ein Produktanbieter an der Beraterfirma eine Betei-

ligung oder der Berater an einem Produktanbieter (wirtschaftliche Verflechtung), müssen Sie als 

Verbraucher darüber aufgeklärt werden.  

„Honorar-Versicherungsberater“ sind im Versicherungsgeschäft einschließlich der Altersvorsorge 

tätig. Sie unterstützen Sie bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsver-

trägen und können Ihnen eine Empfehlung aussprechen. Sie verkaufen bzw. vermitteln jedoch kei-

ne Versicherungen, helfen Ihnen aber gegebenenfalls bei der Antragsstellung. Auch die Honorar-

Versicherungsberater müssen Sie über eine wirtschaftliche Verflechtung mit einem Anbieter von 

Versicherungen aufklären. Dies kann er beispielsweise in der sogenannten Statusinformation tun. 

Fragen Sie ihn, wenn Ihnen dies nicht verständlich ist.  

Auch zu Krediten können Honorarberater Ihnen eine Beratung anbieten. In der Praxis kann dies 

unter Umständen daran scheitern, dass nicht genügend Kreditprodukte ohne Provisionen ange-

boten werden können.  

 

Bei bestimmten Formen der Honorarberatung darf der Berater Ihnen zusätzlich noch weitere Ver-

mittlungsformen anbieten. Versicherungsberater können aber nie zugleich Versicherungsmakler 

sein, dürfen Ihnen also keine Versicherungen verkaufen. Im Einzelfall kann es deshalb zu einer Ab-
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weichung zwischen der öffentlich angezeigten und der tatsächlich angebotenen Beratungsform 

kommen. Somit kann zum Beispiel ein Honorar-Anlageberater im Einzelfall auch als Finanz-

anlagenvermittler agieren. Entscheidend ist also sein tatsächliches Auftreten und Sie sollten des-

halb im Erstgespräch den Wunsch nach einer Honorarberatung ausdrücklich äußern und das auch 

schriftlich festhalten.  

 

Systematik -Honorarberater  

Welche Qualifikation besitzen sie?  
Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das eine „Honorar-Anlageberatung“ erbringen darf, 

muss die entsprechende Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) besitzen.  

„Honorar-Finanzanlageberater“ sowie „Versicherungsberater“ brauchen eine Erlaubnis durch die 

Industrie- und Handelskammer und eine gewerberechtliche Registrierung. Dazu müssen sie in der 

Regel ihre Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse und den Abschluss einer Be-

rufshaftpflichtversicherung nachweisen. Sie müssen auch ihre Sachkunde (z. B. Produkt- und Bera-

tungskenntnisse) nachweisen.  

Hierfür müssen sie entweder eine Sachkundeprüfung vor der IHK ablegen oder eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung nachweisen, z. B. ein betriebswirtschaftliches Studium der Fachrichtung 

Versicherungen, Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau und ggf. zu-

sätzlich eine Mindestzeit an Berufserfahrung.  
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Wodurch zeichnen sie sich besonders aus?  
Honorarberater sollen eine unabhängige Beratung anbieten können. Aus diesem Grund dürfen sie 

keine Abschlussprovision von Anbietern nehmen und müssen Ihnen mitteilen, ob Beteiligungen an 

oder von Anbieterunternehmen bestehen.  

Das Provisionsannahmeverbot der Honorarberater soll für eine Beratung ohne Verkaufsdruck sor-

gen. Da Sie normalerweise Ihren Berater oder Ihre Beraterin immer bezahlen müssen – egal, ob die 

Finanzanalyse Ihres Beraters oder Ihrer Beraterin zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten rät 

oder auch dazu, gar nichts zu unternehmen – können Interessenkonflikte vermieden werden. Bei 

einer provisionsbasierten Bezahlung verdienen Berater hingegen in der Regel nur dann, wenn sie 

Ihnen ein Produkt verkaufen.  

Honorarberater, deren Beratung die gesamte Bandbreite an Finanzprodukten abdeckt, berück-

sichtigen bei ihrer Analyse in der Regel Ihre Lebenssituation und die Ihres Haushalts mit allen aktu-

ellen und zu erwartenden finanziellen Entwicklungen. Auf dieser Basis können sie Ihnen geeignete 

Finanzprodukte empfehlen. Sie können mit dem Honorarberater aber auch nur bestimmte für Sie 

wichtige Bereiche besprechen. Für den Rat müssen Honorarberater zuvor eine ausreichende An-

zahl von auf dem Markt erhältlichen Produkten vergleichen. Tun sie das nicht, müssen die Berater 

Sie ausdrücklich auf die eingeschränkte Anbieter- oder Produktauswahl hinweisen. Werden Versi-

cherungsanlageprodukte (insbesondere fondsbezogene Lebensversicherungen) vertrieben, gelten 

besonders umfangreiche Informations- und Beratungspflichten. 

Honorar-Versicherungsberater dürfen Sie beispielsweise bei einem möglichen Schadens- und Ver-

sicherungsfall beraten und Sie auch gegenüber dem Versicherungsunternehmen außergerichtlich 

vertreten. Sie dürfen keine Provisionen annehmen. Damit kontrolliert werden kann, ob sie sich an 

dieses Verbot halten, müssen die Einkünfte dokumentiert werden. Sie können auf die Einhaltung 

der Beratungs-bzw. Dokumentationspflicht des Versicherungsberaters schriftlich verzichten, wenn 

Sie zuvor über die sich daraus ergebenden Folgen einer eingeschränkten Haftung aufgeklärt wur-

den.  

Wie können sie mir helfen?  
Honorarberatung ist immer dann besonders sinnvoll, wenn Sie als Verbraucher eine unabhängige 

Analyse wünschen. Sie kann Ihnen, je nach der von Ihnen gewünschten Bandbreite der Beratung, 

eine Übersicht über ihre gesamte aktuelle wie zukünftig erwartete finanzielle Situation geben. Sinn-

voll ist die Honorarberatung auch dann, wenn Sie ein bestimmtes finanzielles Problem lösen möch-

ten und grundsätzlich keine provisionsgestützte Beratung wünschen, sondern vielmehr eine hoch-

gradig individuelle und maßgeschneiderte Beratung erwarten, bei der kein Verkaufs-druck und kein 

Interessenskonflikt des Beraters bestehen soll. Die Honorarberatung kann Ihnen helfen, wenn Sie 

über den konkreten Beratungsbedarf hinausgehend eine laufende Kontrolle ihres Anlagevermö-

gens oder Versicherungsschutzes wünschen. Bei den einfachen Fragen rund ums Geld – wie der 
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Wahl des Tagesgeldkontos oder einer Haftpflichtversicherung – ist eine Honorarberatung unter 

Umständen nicht sinnvoll. In solchen Fällen steht der Nutzen häufig in keinem Verhältnis zu den 

Kosten.  

 

Wie erfolgt die Bezahlung?  
Honorarberater erzielen ihre Einkünfte einzig über die Kunden, nicht hingegen von Anbietern. Die 

Bezahlung für ihre Beratung hängt also nicht von einem Produktverkauf ab. Sie als Kunde müssen 

das Honorar auch dann zahlen, wenn Sie kein Produkt erwerben oder der Empfehlung des Beraters 

nicht folgen. Sie müssen die Beratung auch bezahlen, wenn Ihnen als Ergebnis nur empfohlen wird, 

ihre aktuellen Finanzanlagen und Versicherungen beizubehalten.  

Für die Honorarberatung müssen Sie einen Festpreis oder einen Stundensatz zahlen. Auch die Be-

rechnung eines prozentualen Betrages vom Anlage-/Versicherungs- und sonstigem Finanzvo-

lumen ist möglich. Sie können auch über den einmaligen, aktuellen Anlass hinaus eine laufende 

Beratung vereinbaren. Für diese wird in der Regel z. B. eine Monats-, Quartals- oder Jahrespau-

schale fällig. Eine erfolgsbasierte Bezahlung können Sie mit einem Anlage- und Finanzanlagebe-

rater ausdrücklich vereinbaren, nicht jedoch mit einem Versicherungsberater.  

Wo und wie finde ich sie?  
Bei der Suche nach einer Honorarberatung kann die Anfrage beim jeweiligen Berufsverband oder 

die Recherche im Internet hilfreich sein. Aufgrund der momentan noch relativ geringen Anzahl der 

Honorarberater existiert zum jetzigen Zeitpunkt keine unabhängige Übersicht, auf der Sie alle Ho-

norarberater finden könnten. Insbesondere im ländlichen Bereich kann sich die Suche nach einem 

geeigneten Honorarberater oder einer geeigneten Honorarberaterin für Sie schwierig gestalten.  

Wie werden sie kontrolliert?  
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übt die Aufsicht über Wertpapier-

dienstleistungsunternehmen aus, die eine Honorar-Anlageberatung vornehmen dürfen. Der Begriff 

„Honorar-Anlageberatung“ ist geschützt und darf erst nach der Registrierung bei der BaFin ver-

wandt werden. Sie kann die Erlaubnis entziehen, wodurch das betreffende Unternehmen aus dem 

öffentlichen Register gelöscht wird. „Versicherungsberater“ und „Honorar-Finanzanlageberater“ 

brauchen für die Ausübung ihrer Tätigkeit die Erlaubnis durch die zuständige Industrie- und Han-

delskammer und müssen sich außerdem beim regionalen Gewerbeamt registrieren lassen. Wenn 

es Beschwerden gibt oder wenn Kontrollen erweisen, dass die Honorarberatung mangelhaft aus-

übt wird, kann die Beraterin bzw. der Berater ebenso wie ein „Versicherungsberater“ und „Honorar-

Finanzanlageberater“ die Erlaubnis verlieren. Darüber hinaus sind Honorarberater regelmäßig Mit-

glied in Berufsverbänden (z. B. Bundesverband der Versicherungsberater e.V.). Auch von ihnen 

kann eine mangelhafte und den Standesregeln bzw. dem Berufsethos widersprechende Honorar-

http://www.wegweiser-finanzberatung.de/
http://www.wegweiser-finanzberatung.de/


 

Seite 6 von 6 

 
www.wegweiser-finanzberatung.de  

beratung bestraft werden, z. B. durch eine Verpflichtung zu weiteren Fortbildungsmaßnahmen, die 

Verhängung verbandseigener Geldstrafen, bis hin zum Ausschluss aus dem Verband.  

Die Zulassung der Honorar-Anlageberater können Sie auf den Seiten der BaFin überprüfen.  

 

Die Zulassung der „Honorar-Versicherungsberater“ sowie „Honorar-Finanzanlagenberater“ können 

Sie über das vom DIHK (Deutscher Industrie-und Handelskammertag e.V.) geführte Vermitt-

lerregister (www.vermittlerregister.info) prüfen.  

Weiterführende Informationen  
In Einzelfällen sollten Sie abwägen, ob die gesonderte Vergütung der Honorarberatung gegenüber 

einer provisionsgestützten Vermittlung von Finanzprodukten nicht Nachteile haben kann.  

So kann es steuer- und förderrechtlich einen Unterschied machen, ob eine Honorarberatung ge-

sondert erfolgt und vergütet wird, oder die Vermittlungsprovisionen im Preis des erworbenen Fi-

nanzprodukts enthalten sind. Ferner kann die Honorarberatung im Einzelfall unwirtschaftlich oder 

nicht für jeden erschwinglich sein. Fragen Sie Ihren Honorarberater oder Ihre Honorarberaterin ru-

hig, ob Sie das Honorar in Raten bezahlen können. Bei weniger beratungsintensiven Finanz-

produkten (z. B. Tagesgeldkonto, Sparbuch) kann Ihr eigener Kenntnisstand und Erfahrungsschatz 

bereits ausreichen, um selbst das geeignete Angebot zu finden. Zudem gibt es nicht in allen Fi-

nanzproduktbereichen sog. Nettopreise, bei denen die an den Berater fließenden Provisionen nicht 

enthalten sind. Es kann daher im Einzelfall sein, dass Sie „doppelt“ zahlen müssen: einmal für die 

Honorarberatung und später bei einem anderen Vermittler, wenn Sie dort ein Produkt erwerben, 

das eine Provision enthält.  

Auch sollten Sie zwischen „echten“ und „unechten“ Nettopreisen unterscheiden. Während „unechte“ 

Nettopreise nur keine Provision enthalten, enthalten „echte“ Nettopreise darüber hinaus auch keine 

Vertriebs- und Bearbeitungskosten (z. B. für Abrechnungen, Vorfinanzierungskosten der Provision). 

Bedenken sollten Sie außerdem, dass eine Vergütung nach Zeitaufwand oder Finanzvolumen nicht 

zwangsläufig die Beratungsqualität sichert. Die persönliche Qualifikation des Honorarberaters oder 

der Honorarberaterin bleibt daher ein ausschlaggebender Faktor.  
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